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Die Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie (1999/44/EG) war für 
den deutschen Gesetzgeber Anlass, zu Beginn des Jahres 
2002 das Schuldrecht zu modernisieren. 20 Jahre später ist 
die Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie durch die Warenkauf-
Richtlinie 2019/771/EU ersetzt worden. Deren Umsetzung 
erfolgte durch das Gesetz zur Regelung des Verkaufs von 
Sachen mit digitalen Elementen und anderer Aspekte 
des Kaufvertrags. Die Änderungen des im Bürgerlichen 
Gesetzbuch geregelten Kaufrechts sind am 1. Januar 2022 
in Kraft getreten, das neue Recht ist auf die seit diesem 
Zeitpunkt geschlossenen Verträge anzuwenden. 

Saarländischer AnwaltVerein und Service-GmbH haben am 
6. Januar 2022 zu einem Online-Seminar eingeladen, das mit 
97 Teilnehmenden auf große Resonanz gestoßen ist. Manuel 
Schauer, Rechtsanwalt und Justiziar der SHS – Stahl-Holding-
Saar, hat einen Überblick über die neuen Regelungen des 
Kaufrechts gegeben. Insbesondere die Neufassung des § 434 
BGB hat der Referent kritisch kommentiert: Gilt der objektive 
Fehlerbegriff nicht nur im Verbrauchsgüterkauf (B2C), 
sondern auch beim Kaufvertrag zwischen Unternehmern 
(B2B) oder beim Kaufvertrag zwischen Verbraucherinnen 
(C2C)? Wieso hat der Gesetzgeber die Update-Verpflichtung 
des neuen § 475b BGB nur für den Verbrauchsgüterkauf 
geregelt? Und führt die Ablaufhemmung des neuen § 475e 
Abs. 2 BGB in der Praxis nicht zur dauerhaften Gewähr-
leistung? 

Olaf Jaeger, Präsident des Saarländischen AnwaltsVereins, 
begrüßte die vielen Kolleginnen und Kollegen und ermunterte 
sie zum Mitmachen im Verein, zum Beispiel in seinen 
Interessenkreisen. 

Der Mitschnitt des Online-Seminars kann Ihnen auf Anfrage 
zur Verfüung gestellt werden: 
Geschäftsstelle des SAV e.V.  
0681 – 51 202
saskia.hoelzer@saaranwalt.de

Kaufrecht 2022 
Online-Seminar zu Jahresbeginn stößt auf großes Interesse 
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RICHTLINIE (EU) 2019/771 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 20. Mai 2019

über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Warenkaufs, zur Änderung der Verordnung (EU) 
2017/2394 und der Richtlinie 2009/22/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 1999/44/EG

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 114,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben, muss die Union das Funktionieren des Binnenmarktes ver­
bessern und sich den zahlreichen Herausforderungen einer zunehmend technologiegestützten Wirtschaft erfolg­
reich stellen. Mit der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Europa wurde ein umfassender Rahmen 
geschaffen, der es einfacher machen wird, die digitale Dimension in den Binnenmarkt zu integrieren. Mit der 
ersten Säule der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt soll die Fragmentierung des Handels innerhalb der EU 
überwunden werden, indem alle größeren Hindernisse für die Entwicklung des grenzüberschreitenden elektroni­
schen Handels, auf den der bedeutendste Anteil des grenzüberschreitenden Warenkaufs zwischen Unternehmen 
und Verbrauchern entfällt, ins Visier genommen werden.

(2) Artikel 26 Absätze 1 und 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sehen vor, dass 
die Union Maßnahmen erlässt, um den Binnenmarkt, der einen Raum ohne Binnengrenzen umfasst, in dem der 
freie Verkehr von Waren und Dienstleistungen gewährleistet ist, zu verwirklichen oder dessen Funktionieren zu 
gewährleisten. Artikel 169 Absatz 1 und Artikel 169 Absatz 2 Buchstabe a AEUV sehen vor, dass die Union 
durch die Maßnahmen, die sie im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts nach Artikel 114 AEUV erlässt, 
einen Beitrag zur Erreichung eines hohen Verbraucherschutzniveaus leistet. Mit dieser Richtlinie soll für ein aus­
gewogenes Verhältnis zwischen dem Erreichen eines hohen Verbraucherschutzniveaus und der Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen bei gleichzeitiger Wahrung des Subsidiaritätsprinzips gesorgt werden.

(3) Bestimmte Aspekte von Verträgen über den Warenkauf sollten harmonisiert werden, wobei ein hohes Verbrau­
cherschutzniveau grundlegende Voraussetzung ist, damit ein echter digitaler Binnenmarkt erreicht wird, für mehr 
Rechtssicherheit gesorgt wird und die Transaktionskosten, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU), gesenkt werden.

(4) Der elektronische Handel ist ein ausschlaggebender Wachstumsfaktor im Binnenmarkt. Sein Wachstumspotenzial 
wird jedoch bei weitem nicht voll genutzt. Um die Wettbewerbsfähigkeit der Union zu stärken und das Wachs­
tum zu fördern, muss die Union schnell handeln und die Wirtschaftsteilnehmer dazu ermutigen, sich das volle 
Potenzial des Binnenmarkts zunutze zu machen. Dieses kann nur freigesetzt werden, wenn alle Marktteilnehmer 
einen reibungslosen Zugang zum grenzüberschreitenden Warenkauf, einschließlich Online-Geschäften haben. Die 
vertragsrechtlichen Regeln, auf denen die Geschäfte der Marktteilnehmer beruhen, gehören zu den wichtigsten 
Faktoren für die Entscheidung eines Unternehmens, Waren im grenzüberschreitenden Handel anzubieten. Diese 
Regeln beeinflussen auch die Verbraucher in ihrer Bereitschaft, dieser Art von Einkäufen Vertrauen entgegenzu­
bringen.

(5) Die technologische Entwicklung hat zu einem wachsenden Markt für Waren geführt, die digitale Inhalte oder 
digitale Dienstleistungen enthalten oder mit diesen verbunden sind. Wegen der wachsenden Anzahl dieser Pro­
dukte und der schnell steigenden Akzeptanz der Verbraucher müssen auf Unionsebene Maßnahmen ergriffen 
werden, um ein hohes Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten und die Rechtssicherheit bezüglich der Vor­
schriften, denen Kaufverträge für solche Produkte unterliegen, zu erhöhen. Die Erhöhung der Rechtssicherheit 
würde helfen, das Vertrauen der Verbraucher und Händler zu stärken.

(1) ABl. C 264 vom 20.7.2016, S. 57.
(2) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 

15. April 2019.

L 136/28 DE Amtsblatt der Europäischen Union 22.5.2019
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19. Wahlperiode 09.03.2021 

Gesetzentwurf 

der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit 

digitalen Elementen und anderer Aspekte des Kaufvertrags 

A. Problem und Ziel 

Das geltende Kaufvertragsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) beruht zu 
großen Teilen auf der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs 
und der Garantien für Verbrauchsgüter (ABl. L 171 vom 7.7.1999, S. 12), die 
durch die Richtlinie 2011/83/EU (ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64) geändert 
worden ist (Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, VGKR). Diese Richtlinie wird durch 
die Richtlinie (EU) 2019/771 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2019 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Warenkaufs, zur Än-
derung der Verordnung (EU) 2017/2394 und der Richtlinie 2009/22/EG sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 1999/44/EG (ABl. L 136 vom 22.5.2019, S. 28; L 305 
vom 26.11.2019, S. 66) (Warenkaufrichtlinie, WKRL) mit Wirkung zum 1. Ja-
nuar 2022 ersetzt. 

Zweck der Warenkaufrichtlinie ist es, zum ordnungsgemäßen Funktionieren des 
digitalen Binnenmarkts beizutragen und gleichzeitig für ein hohes Verbraucher-
schutzniveau zu sorgen, indem gemeinsame Vorschriften, insbesondere über be-
stimmte Anforderungen an Kaufverträge zwischen Unternehmern und Verbrau-
chern über Sachen mit digitalen Elementen, festgelegt werden. Die Warenkauf-
richtlinie gibt vor, dass sie bis zum 1. Juli 2021 in nationales Recht umzusetzen 
und auf Verträge, die ab dem 1. Januar 2022 geschlossen werden, anzuwenden 
ist. 

B. Lösung 

Zur Umsetzung der Warenkaufrichtlinie sind die kaufvertragsrechtlichen Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzupassen. Dazu gehören unter anderem 
eine Neudefinition des Begriffs der Sachmangelfreiheit, die Einführung einer Ak-
tualisierungsverpflichtung für Sachen mit digitalen Elementen, die Einführung 
von Regelungen für den Kauf von Sachen mit dauerhafter Bereitstellung von di-
gitalen Elementen und die Verlängerung der Beweislastumkehr im Hinblick auf 
Mängel auf ein Jahr. 
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Deutscher Bundestag Drucksache 19/31116 

19. Wahlperiode 23.06.2021

Bericht*

des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (6. Ausschuss) 

a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

– Drucksache 19/27653 –

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie über bestimmte 

vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und 

digitaler Dienstleistungen 

b) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

– Drucksachen 19/27424, 19/28174, 19/28605 Nr. 1.11 –

Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit 

digitalen Elementen und anderer Aspekte des Kaufvertrags 

* Die Beschlussempfehlung wurde auf Drucksache 19/30951 gesondert verteilt.
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„Ein Schild an die Tür und auf 
Mandantschaft warten“
In früheren Zeiten mag die obige Heran-
gehensweise noch als probater Einstieg 
in den Anwaltsberuf gegolten haben. 
Heute steht sie eher als Indikator für wirt-
schaftlichen Misserfolg. Wer sich für die 
Selbständigkeit entscheidet, muss unter-
nehmerisch denken und handeln können. 
Hierzu gehört nicht zuletzt, die eigene 
Position auf dem Anwaltsmarkt auszu-
loten und ein wirtschaftlich tragfähiges 
Kanzleikonzept zu entwickeln.

Für junge Assessorinnen und Assessoren 
wirkt all das zuerst einmal abschreckend. 
Das ist nicht weiter verwunderlich, wenn 
man bedenkt, dass das Thema Unterneh-
mensgründung in der klassischen juris-
tischen Ausbildung eigentlich keine Rolle 
spielt. Zu hoch erscheinen die Hürden 
und zu riskant der Sprung in die (noch) 
ungewisse anwaltliche Berufspraxis. Das 
Beispiel der beiden Kolleginnen Selina 
Röhrl und Hanna Braun – die in der letzten 
Ausgabe des Saarländischen Anwaltsblatts 
von Saskia Hölzer interviewt wurden – 
zeigt jedoch, dass die Kanzleigründung 
direkt nach dem Referendariat gelingen 
kann. Auch der Verfasser hat 2018 den 
Schritt in die Selbständigkeit gewagt und 
kann nur dazu ermuntern.

Doch wie soll man das nötige Gründungs-
wissen erwerben, wenn man – abgesehen 
von dem juristischen Vorbereitungsdienst 
– noch keine berufspraktischen Erfahrun-
gen sammeln konnte? 

Vom Referendariat in die eigene Kanzlei:
Schritt für Schritt in die Selbständigkeit

Veris-Pascal HEINTZ | Rechtsanwalt | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | St. Ingbert

Seminar

Natürlich bieten viele Stellen, beispielsweise die IHK, entspre-
chende Gründungsberatungen oder -seminare an. An einem 
spezifisch auf den Anwaltsberuf zugeschnittenen Angebot 
fehlt es allerdings.

Diese Lücke im Weiterbildungsprogramm will der SAV, der 
in Zusammenarbeit mit dem Institut für Anwaltsrecht be-
reits die „Kaminabende“ für Rechtsreferendarinnen und 
Rechtsreferendare veranstaltet hat, nunmehr schließen. Mit 
einem speziellen Seminarangebot soll eine Hilfestellung für 
einen gelungenen Berufsstart geboten und die Gründung der 
eigenen Kanzlei erleichtert werden. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer werden hierbei an die einzelnen Vorbereitungs-, 
Planungs- und Umsetzungsschritte herangeführt.
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Die Selbständigkeit bildet für viele Berufs-
anfänger:innen eine attraktive Perspektive. 
Doch aller Anfang ist schwer. Diese Veran-
staltung soll daher eine Hilfestellung für 
einen gelungenen Berufsstart bieten und 
die Gründung der eigenen Kanzlei erleich-
tern. Behandelt werden:

• Vorüberlegungen und Vorbereitung –
 u.a Rechtsform, Kanzleiräume, Busi-
 nessplan, Marketingstrategie, anwalt-
 liches Berufsrecht, technische Infra-
 struktur

• Zulassung zur Rechtsanwaltschaft: 
 Voraussetzungen, Kanzleipfl icht, Kosten 
 und Beitragspfl ichten, Anzeigepfl ichten,
 Zuschüsse und Förderungen, nötige 
 Versicherungen

• Berufsstart: Akquise, Mandatsvertrag,
 Berufspfl ichten, Haftungsrisiken, 
 Beratungs- und Prozesskostenhilfe

• Steigerung Kanzleiumsatz: Finden 
 einer Nische, Kooperationsmöglich-
 keiten, nützliche Portale

• Evaluation: Rentabilitätsrechnung, 
 Analyse Kanzleimarketing, 
 Verbesserungspotenziale

Anmelden unter: www.sav-service.de

Veris-Pascal Heintz

Veris-Pascal Heintz, LL.M., 
Rechtsanwalt, Lehrbeauftragter an der 
Universität des Saarlandes
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Das Seminar: 4 Mai 2022  15.00 – 18.00 Uhr | 3 Stunden

Vom Referendariat in die eigene Kanzlei:
Schritt für Schritt in die Selbständigkeit
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Sie sind 1966 geboren, sind seit 1996 als 
Rechtsanwältin zugelassen, sind Fachan-
wältin für Strafrecht und Fachanwältin 
für Verkehrsrecht, waren im Vorstand der 
Rechtsanwaltskammer Berlin engagiert und 
engagieren sich in der ARGE Verkehrsrecht 
und der ARGE Kanzleimanagement des 
Deutschen Anwaltvereins. Beim (virtuellen) 
Deutschen Anwaltstag 2021 haben Sie unter 
dem Titel „Resilienz – vorbereitet für und 
durch alle Krisen“ einen Vortrag gehalten.    

Was hat Sie bewogen, neben dem ausfül-
lenden Leben als Rechtsanwältin sich dem 
Thema Resilienz zu widmen?

Ich bin aufgrund einer grundsätzlich 
bestehenden Neugier und einer schwere-
ren Erkrankung motiviert gewesen, mich 
in Mediation, Coaching und Supervision 
weiterzubilden. Dabei habe ich gesehen, 
wie sehr das Leben von Rechtsanwält:innen 
von Stress begleitet wird. Eigene Vorstel-
lungen, wie gut man sein muss, was zu 
erreichen ist, wer und wie man sein will, 
prägen unser Verhalten – leider auch zulas-
ten der Gesundheit. Aber nicht die Fest-
stellung, dass dem so ist, hat mich dann 
bewogen, mich weiterzubilden im Bereich 
des Stressmanagement und der Resilienz, 
sondern – wohl juristisch geprägt – der 
Wunsch nach Lösungen. Schließlich habe 
ich die erste Coronazeit hierfür aufge-
wandt, da wusste ich aber nicht, dass auch 
dies in den Bereich der Resilienz fallen 
könnte.

Wie kommt Ihnen persönlich und im Berufsalltag als Anwältin 
die Beschäftigung mit Resilienz zu Gute? 

Heute schaue ich fast täglich auf die von Lazarus beschriebe-
ne Stressreaktion, um neue Perspektiven einzunehmen. Nach 
dem Impuls kommt die Bewertung. Diese Bewertung habe ich 
allein in meiner Hand, dem Bauch, dem Kopf: denn ich kann 
sie ändern, wenn ich es will. Damit eröffne ich mir eine große 
Freiheit – finde andere Blickwinkel, die vieles relativieren. 
Außerdem fällt es mir deutlich leichter, Mandate abzulehnen 
und mich auf „meine Themen“ zu fokussieren. Ich behaupte, 
ich bin glücklicher und ausgeglichener.

Unterscheiden sich Rechtsanwält:innen von Menschen in an-
deren Berufen im Hinblick auf Resilienz? Anders gefragt: Sind 
Rechtsanwält:innen aufgrund ihrer Berufstätigkeit resilienter 
als Menschen in anderen Berufen?   

Ich weiss nicht, ob dies alle anderen Berufe betrifft, dennoch 
läßt sich sagen, dass Jurist:innen oft über ein starkes Durch-
haltevermögen verfügen. Es gibt eine bestimmte Leidensfä-
higkeit, die temporäre Schwierigkeiten mit starkem Willen 
überwinden lässt. Denn schon die Staatsexamina gehen – 
soweit mir bekannt – an niemandem spurlos vorüber. Auch 
Selbstkontrolle und eine gewisse Anpassungsfähigkeit wer-
den manche mitbringen. Es dürfte aber dafür bei Selbstwirk-
samkeit und Optimismus etwas schwieriger werden.

Und was hat Sie bewogen, Ihre – positiven – Erfahrung an 
andere Menschen in Seminaren weiterzugeben? 

Ich wünsche mir von Herzen, dass in unserem Berufsfeld 
anders kommuniziert wird. Es wäre schön, wenn wir alle 
begreifen, dass wir oft nur eine Seite derselben Medaille sind. 
Anders formuliert: Wir brauchen unser Gegenüber für unsere 
Tätigkeit.

Seminar

Resilienz und Stressmanagement für 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
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Was dürfen sich Teilnehmer:innen Ihres Seminars erwarten, 
worauf dürfen sie sich freuen?  

Ich habe Thesen, die ich gerne teile. Ich will aber das Seminar 
mehr als Plattform für Austausch von Erfahrungen verstehen. 
Ich moderiere und habe auch einige  Werkzeuge parat. Das 
Skript eröffnet auch im Nachgang viele Möglichkeiten, sich 
weiter mit dem Thema für sich zu beschäftigen. Auf jeden 
Fall dürfen sich alle auf Überraschungen freuen, da ich nicht 
nur den Menschen, sondern auch Organisationen in den Blick 
nehme. Wie kann ich für eine gute Unternehmenskultur Sorge 
tragen? Es ist eine Tour de Force für den Kopf und das Herz.

• Kann ich meine Arbeit so gestalten,  
 dass ich mehr „Zeit“ habe? 
• Wie sehr setzt mir Stress zu? 
• Bin ich „Burnout“-gefährdet? 
• Was kann ich heute tun, um Stress   
 zu begegnen?
• Welche Möglichkeiten fi nde ich,   
 um zukünftigen Herausforderungen 
 widerstandsfähig, also resilient 
 zu begegnen? 
• Ist Zeitmanagement lernbar? 
Resilienz ist in aller Munde – dies gilt 
natürlich auch für Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte.
Für Mitglieder des SAV e.V. kostenfrei.
Anmelden unter: www.sav-service.de

Resilienz und Stressmanagement für Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte 

Das Seminar: 19. Mai 2022  13.30 – 19.00 Uhr |  5 Stunden

Resilienz und Stressmanagement

Gesine Reisert

Gesine Reisert, Rechtsanwältin, 
zertifi zierte Mediatorin und Coach, 
Certifi ed Expert in Resilienz und 
Stressmanagement
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Im Anwaltsblatt 2/2021 haben wir Sie um kreative Fotos mit 
Ihrer neuen Lieblingstasse gebeten und unter den Einsendun-
gen in verschiedenen Kategorien ein kostenfreies Seminar 
verlost. 

In der Kategorie „Büro“ freuen wir uns den Kollegen Herrn 
Rechtsanwalt Serdar Koc zum Gewinner des kostenfreien 
Seminars zu küren. Er setzt die Tasse gekonnt ins Bild und 
behält am Schreibtisch damit den Blick auf das Wesentliche. 
Das hat uns näher interessiert und uns zu Fragen angeregt:

Mit der Tasse haben Sie das Wesentliche immer im Blick und 
behalten auch den Überblick. Seit Herbst 2021 können auch 
StudentInnen und ReferendarInnen Mitglieder des Saarländi-
schen Anwaltvereins werden. Haben Sie Tipps, wie auch 
Berufseinsteiger:innen immer den Überblick bewahren können? 

Das Wichtigste ist nach meiner Erfahrung, die Kolleginnen 
und Kollegen um Hilfe zu bitten. Insbesondere am Anfang ist 
es unerlässlich, sich von dem Sekretariat die Kanzleiorganisa-
tion und von den erfahreneren Kollegen den Umgang mit den 
Mandanten erklären zu lassen. Bei uns werden etwa Akten 
nur noch digital geführt, deshalb ist zum Beispiel auf eine 
saubere Aktenführung penibel zu achten. Es gibt vieles, was 
man erst im Kanzleialltag lernt.

Da Sie sehr fortschrittlich keine Papierakten mehr führen, 
sind Sie doch sicher auch Fan des beA? 

Sicherlich war das elektronische Anwaltspostfach am An-
fang eine Umstellung für alle. Nachdem man sich aber an die 
Handhabung gewöhnt hat, begrüßen die meisten Kollegen das 
beA inzwischen, da viele Abläufe automatisiert sind und elek-
tronisch einfacher von der Hand gehen. Es tauchen allerdings 
immer wieder rechtliche Fragestellungen auf, die durch die 
Rechtsprechung erst noch geklärt werden müssen oder teils 
unterschiedlich von den Gerichten gesehen werden. Das birgt 
für uns Anwälte natürlich neue Haftungsrisiken, auf die man 
sich einstellen muss und die man nicht aus den Augen verlie-
ren darf. Es ist daher unerlässlich in Sachen beA und der Ent-
wicklung der Rechtsprechung dazu „up to date“ zu bleiben.  

Das Wesentliche immer im Blick!

SAV intern
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Lisa-Kathrin HELD | Rechtsanwältin | Saarbrücken



31

Saarländisches Anwaltsblatt 1 | 2022

31

Saarländisches Anwaltsblatt 1 | 2022Saarländisches Anwaltsblatt 1 | 2022Saarländisches Anwaltsblatt

Neben all dem Stress, den der Anwaltsberuf 
mit sich bringen kann, was macht Ihnen an 
Ihrer Arbeit Freude und warum würden Sie 
Student:innen und Referendar:innen emp-
fehlen Anwalt beziehungsweise Anwältin zu 
werden?

So stressig der Anwaltsberuf auch sein 
mag, die Arbeit wird nie langweilig. Jeden 
Tag begegnet man einem neuen Rechtspro-
blem und jeden Tag lernt man neue Men-
schen kennen, sodass man irgendwann 
auf die Uhr schaut und denkt „huch, schon 
halb 6“. Ich kann jedem nur raten, den 
Beruf auszuprobieren und seine eigenen 
Erfahrungen zu machen. Viele haben sich 
später umorientiert, ohne ihre Erfahrun-
gen als Anwalt bereut zu haben. 

Dürfen wir noch wissen wie Sie in Ihrer 
Freizeit den Ausgleich finden?

Richtigen Ausgleich findet man nach 
meiner Erfahrung erst, wenn man „weg 
ist“, das heißt ich verreise sehr gerne. 
Hier ist ein Bild von mir aus dem letzten 
Urlaub in Bali. Schade nur, dass der Urlaub 
pandemiebedingt auch wieder drei Jahre 
zurückliegt. Andererseits freut man sich 
umso mehr auf die nächste Reise, sobald 
es wieder möglich ist. 

Das Wesentliche immer im Blick!

Ein starkes Netzwerk? 
Forum Junge Anwalt-
schaft!

Das FORUM Junge Anwaltschaft ist seit August 1995 die 
berufspolitische Stimme der jungen Anwälte und mit 
ca. 2.600 Mitgliedern derzeit eine der größeren Arbeits-
gemeinschaften innerhalb des Deutschen Anwaltsvereins 
(DAV).

Anspruch und Ziel des FORUMs ist es, das größte nicht-
kommerzielle Netzwerk und eine umfassende Kommu-
nikationsplattform für junge Jurist:innen anzubieten. 
Mitglied können junge Anwält:innen unter 45 Jahren 
werden, ebenso Referendar:innen und Assessor:innen, 
die den Anwaltsberuf ergreifen wollen.

Das FORUM wird geführt vom Geschäftsführenden Aus-
schuss (GfA). Vor Ort in den Landgerichtsbezirken stehen 
zudem die Regionalbeauftragten (RBs) den Mitgliedern 
mit Rat und Tat zur Seite, organisieren Stammtische und 
andere Veranstaltung und informieren die Mitglieder 
über aktuelle Entwicklungen im FORUM.

Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft:

• Mitglied kann sein, wer erfolgreich die 1. jur. Staats-
 prüfung abgelegt hat, Referendar, Assessor oder 
 Anwältin/Anwalt unter 45 Jahren ist

• Jährlicher Mitgliedsbeitrag: 60,00 Euro

• Ermäßigung auf 30,00 Euro bei Eintritt ab Juli eines 
 Jahres und für Mitglieder eines örtlichen Anwalt-
 vereins

• Wer noch nicht Mitglied eines örtlichen Anwaltvereines
 ist, muss dies spätestens 2 Jahre nach Beitritt werden 
 um weiter im FORUM Mitglied sein zu können

Katharina SCHMIDT | Deutscher AnwaltVerein

Serdar Koc auf Bali: 
„Ich darf anmerken, ich bin rechts im Bild“.
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Einmal jährlich findet – regulär in Präsenz – das Einsteiger-
forum statt. Eine Veranstaltung, bei der in eineinhalb Tagen 
Fragen rund um in den Einstieg in den Anwaltsberuf erörtert 
und diskutiert werden. Großkanzlei? Als Syndikus:Syndika 
im Unternehmen? Selbstständig als Anwält:in in der Einzel-
kanzlei oder kleineren Einheit? Der Einstieg in den anwalt-
lichen Beruf ist vielfältig und so berichten zunächst Kolleg:-
innen über ihren Start ins Berufsleben und die Arbeitsweisen 
in den unterschiedlichen Bereichen. 

Regelmäßiges Highlight des sich anschließenden Fachpro-
gramms ist der Vortrag von Rechtsanwältin und Notarin und 
Präsidentin des DAV Edith Kindermann, die mit Ihren Vor-
trägen zu Honorar und Haftung stets für Aha-Momente beim 
Publikum sorgt. Ferner geht es u.a. um berufsrechtliche und 
sozialrechtliche Fragen.

Doch auch Themen wie Marketing und Softskills kommen 
beim Einsteigerforum nicht zu kurz. Methoden und Techniken 
der Zeugenvernehmung, Stimmtraining und die erfolgreiche 
Kanzleiorganisation stehen auf dem Programm. 

Das Forum Start in den Anwaltsberuf findet regelmäßig in 
Kooperation mit dem Forum Junge Anwaltschaft statt. Dabei 
geht es um interessante Vorträge, aber vor allem auch um 
den Erfahrungsaustausch, die Möglichkeit Fragen zu stellen 
und Kolleg:innen kennenzulernen. Denn egal für welches 
Rechtsgebiet oder welche Tätigkeitsform man sich als Berufs-
einsteiger:in entscheidet – Netzwerken und Erfahrungsaus-
tausch sind für alle gleichermaßen reizvoll und wichtig.

Zusätzlich sind in diesem Jahr virtuelle Pop-Up-Veranstal-
tungen geplant, die sich ebenfalls mit Fragen rund um den 
Einstieg in die Kanzleitätigkeit befassen. Startschuss ist hier 
voraussichtlich im April. Nähere Infos gibt es demnächst 
auf der Homepage des FORUM sowie auf den Social Media 
Kanälen des FORUMs.

FORUM – Start in den Anwaltsberuf

Katharina SCHMIDT | Deutscher AnwaltVerein

Forum Junge Anwaltschaft

www.davforum.de
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www.davforum.de www.linkedin.com/company/forum-junge-anwaltschaft

Forum Junge Anwaltschaft
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Magazin katzenkönig: 
Aus der Arbeit einer Studierenden-Redaktion

Recht ist faszinierend und Jura ein spannendes Studienfach? 
Stimmt, aber seien wir ehrlich: Paragrafen nachschlagen und 
Gutachten schreiben – wo bleibt da die Kreativität? Zwischen 
Obersatz, Definition, Subsumtion und Ergebnis ist meistens 
wenig Raum für Gedanken über Gerechtigkeit oder wichtige 
rechtspolitische Debatten. Gut durch den Lernstress zu kom-
men und dabei auch noch motiviert zu bleiben, ist manchmal 
auch gar nicht so leicht.

Umso wichtiger ist es, sich inspirieren zu lassen! In unserem 
Studierenden-Magazin katzenkönig porträtieren wir spannen-
de Jurist:innen und stellen die vielfältigen Jura-Berufe vor. 
Von der klassischen Großkanzlei über Gründungsgeschichten, 
bis hin zu Karrierewegen in internationalen Organisationen: 
katzenkönig zeigt, wie vielseitig Jura ist und wie bunt Werde-
gänge sein können. Außerdem veröffentlichen wir Essays zu 
rechtspolitischen Fragen und thematisieren den Reformbe-
darf in der Ausbildung. Auch Geschichten aus dem Referen-
dariat kommen bei uns nicht zu kurz.

katzenkönig ist eine Zeitschrift von Studie-
renden für Studierende. In der Studieren-
den-Redaktion stellen wir das Heft auf die 
Beine. Zuerst identifizieren wir spannende 
Themen und planen die Beiträge. Dann 
starten wir mit der Recherche: Wir telefo-
nieren mit Expert:innen, führen Interviews 
und redigieren Manuskripte. Dabei kann 
man sich immer wieder in neue spannen-
de Themen stürzen und lernt auf jeden 
Fall interessante Persönlichkeiten kennen. 
Die Arbeit mit den Texten ist ein kreativer 
Ausgleich zum juristischen Lernen und die 
inspirierenden Geschichten helfen dabei, 
die Motivation im Studium hochzuhalten!

Denise DAHMEN | katzenkönig-Redaktion | Berlin

34

Magazin katzenkönig
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Wenn dann das fertige Heft 
da ist, ist das immer ein 
riesiger Moment. Vor dem 
Druck wird alles noch ein-
mal gründlich auf Fehler 
gelesen, dann organisieren 
wir den Vertrieb. katzenkö-
nig wird kostenlos in Unis, 
Bibliotheken und Gerichten 
ausgelegt. Neben dem Print-
Heft kümmern wir uns als 
Studierenden-Redaktion auch 
um unser Online-Magazin 
und natürlich um social me-
dia. Mit einer Mischung aus 
rechtpolitischen Themen, 
Lern-Tipps und Jura-Lifstyle 
wird es beim katzenkönig 
eigentlich nie langweilig.

Magazin katzenkönig
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Die Juniormitgliedschaft im Saarländischen 
AnwaltVerein

Das Interview führte Saskia HÖLZER | Leiterin der Geschäftsstelle des Saarländischen AnwaltVereins | Saarbücken

SAV Juniormitgliedschaft

Frau Kieczewsky, Sie sind Jurastudentin in der Examens-
vorbereitung an der Universität des Saarlandes und unser 
erstes Juniormitgied. Wie sind Sie auf die Möglichkeit einer 
Mitgliedschaft im SAV aufmerksam geworden? 

Ich habe das große Glück, im Wege eines der zu absolvierenden 
Praktika in der Rechtsanwaltskanzlei Hubert Beeck tätig 
gewesen zu sein, die mich dann auch als studentische Hilfs-
kraft angestellt hat. Herr Rechtsanwalt Beeck, der ja auch 
Geschäftsführer des SAV ist, und seine Kollegin, Frau Rechts-
anwältin Schild, sind Mitglieder im SAV und so kam es, dass 
ich immer wieder das Anwaltsblatt lesen konnte und Zugang 
zu den Angebotsbroschüren bezüglich angebotener Seminare 
hatte. Dabei fiel mir auf, dass die angebotenen Vorträge für 
Mitglieder zumeist vergünstigt und manchmal sogar kosten-
los sind. Als mich RA Beeck über die Mitgliedschaft für 
Student/innen informierte und dann noch meinte, diese wäre 
sogar kostenlos, habe ich gleich beim SAV einen Juniormit-
gliedsantrag angefragt, ausgefüllt und abgeschickt. 

Haben Sie sich schon entschieden, welchen Weg Sie nach 
dem Studium gehen wollen? Wollen Sie sich zur Rechts-
anwaltschaft zulassen? 

Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass es bislang nie meine 
Absicht war, später einmal als Rechtsanwältin tätig zu sein. 
Der Gedanke hat mich irgendwie nie gereizt. Aber wenn man 
mal einen intensiveren Einblick in den Beruf des Rechtsan-
walts bekommt, stellt sich erst heraus, wie vielseitig und 
spannend der Beruf eigentlich ist. Zuvor sah ich mich immer 
in der Rechtsabteilung eines Unternehmens oder einer Ver-
waltung – aber man sollte sich alle Optionen offenhalten, 
viele Wege führen nach Rom.

Wie sehen Sie die Situation bei Ihren Kommilitoninnen und 
Kommilitonen? Wird der Beruf des Rechtsanwalts/der Rechts-
anwältin als attraktiv wahrgenommen? Warum, beziehungs-
weise warum nicht?

Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass viele im Laufe ihres 
Studiums meistens Staatsanwält/in oder Richter/in werden 
wollen. Erst im Laufe des Referendariats werden sich die 
meisten bewusst, dass Vorstellung und Realität hinsichtlich 
der beiden Berufe zumeist weit auseinanderklaffen. 

Als Rechtsanwält/in ist man frei in der 
Wahl, welche Rechtsgebiete man bedient 
oder welche Mandate man annimmt. Als 
Staatsanwalt/Richter wird das per Gesetz 
bzw. Geschäftsverteilungsplan oktroyiert, 
dessen muss man sich bewusst sein. 

Was hat Sie dazu bewogen, Mitglied zu 
werden? Was erwarten Sie sich davon, 
wo sehen Sie die Vorteile?

Naja, zunächst ist die Mitgliedschaft kos-
tenlos und unverbindlich – man kann also 
nur gewinnen. On top gibt es monatlich 
das Anwaltsblatt des DAV sowie viertel-
jährlich das Anwaltsblatt des SAV u.a. mit 
Aufsätzen zu aktueller Rechtsprechung. 
Zum andern sind die angebotenen Seminare 
vergünstigt oder manchmal sogar kosten-
los. Ein Beispiel für den Nutzen solcher Se-
minare ist die Reform bzw. Einführung des 
Digitalen Kaufrechts zum Jahreswechsel. 
Das Thema wird sicher examensrelevant 
sein und auch wenn es an der Uni und/
oder im Rep natürlich durchgenommen 
wird, informiert man sich lieber einmal 
zu oft als zu wenig – dafür steht beim 
Examen zu viel auf dem Spiel. Im Hinblick 
über das Studium und Referendariat hin-
aus erhoffe ich mir natürlich, dass ich bei 
meiner späteren (vermutlich) anwaltlichen 
Tätigkeit von dem Netzwerk zum einen 
selbst profitieren und zum anderen mei-
nen Beitrag dazu leisten kann, um jungen 
Studierenden und Referendar/innen den 
Anwaltsberuf nahezubringen und sie 
über die Attraktivität des Berufs zu 
informieren.
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Wie könnte der SAV Ihrer Meinung nach am besten auf die 
Studentinnen und Studenten zugehen? 

Ein Infostand mit Materialien an der Uni wäre ein guter An-
laufpunkt, am Tag der offenen Tür zum Beispiel. Aus eigener 
Erfahrung kann ich sagen, dass ein Studierender selten „nein“ 
zu kostenlosen Goodies sagt (v.a. Kugelschreiber, Post Its oder 
Textmarker). Vielleicht hat der SAV da ja auch noch mehr in 
Petto! Und wenn man dann die Aufmerksamkeit hat, tragen 
Prospekte und ein netter Plausch ihr Übriges dazu bei. 
Zum anderen wird auch die Rolle von Social Media oftmals 
unterschätzt – gerade über Instagram kann man junge Leute 
gut erreichen und deren Interesse wecken.

Wodurch, glauben Sie, würde der SAV e.V. auch für 
Studierende attraktiver?

Man müsste ihn unter den Studierenden definitiv bekannter 
machen, ich denke das ist ein großes Manko. Wenn man von 
der kostenlosen Mitgliedschaft erst einmal weiß, ergeben 
sich die Vorteile von allein, da es überhaupt keine Nachteile 
gibt. Außerdem könnte man bei steigender Mitgliederzahl 
auch evtl. mehr auf Studierende gerichtete Seminare anbieten 
oder auch eine eigene Rubrik für Studierende im Anwaltsblatt 
eröffnen, in denen Anwälte z.B. allgemein über ihre aktuellen 
Fälle berichten, interessante Rechtsfragen erörtern oder auf 
wichtige Urteile hinweisen. Das wäre auch eine interessante 
Idee für Social-Media, wie ich finde.

Kennen Sie die Vorteile des DAV und dessen Aktionen für 
Studierende (katzenkönig, Jura-Slam, MootCourt, Anwaltstag 
etc.) und falls ja, was davon ist für Sie interessant? 

Das „katzenkönig“-Magazin habe ich tatsächlich schon ge-
lesen und es ist mal eine ganz andere Art von juristischer 
Lektüre, weil es mehr um den Menschen geht als um das 
„reine Recht“. Für den Lebenslauf ist die Teilnahme an einem 
MootCourt sicherlich von Vorteil oder aber auch einfach um 
zu sehen, wie man selbst vor einem fiktiven Gericht performt. 
Vom Jura-Slam habe ich bislang aber noch nichts gehört – 
hört sich aber spaßig an!

Sarah Kieczewsky
Erstes Juniormitglied des SAV 

Und noch in eigener Sache: könnten Sie 
sich auch zukünftig vorstellen, für diese 
Rubrik Beiträge für das Saarländische 
Anwaltsblatt zu schreiben? 

Sehr gerne – vielen Dank für das nette 
Gespräch! 
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Zudem verweist die Finanzverwaltung 
darauf hin, dass die derzeitige Version 
des elektronischen Vorgangs nicht für 
alle Konstellationen gilt. 

Bei verheirateten Grenzgängern schei-
tert die Anwendung des Programms 
derzeit jedenfalls schon bei der per-
sönlichen Kennnummer des Nicht-
Grenzgänger-Ehegatten, der im Zweifel 
keine luxemburgische hat. Trägt man 
diese Nummer nicht ein, endet schon 
die Anwendung der Software. 

Alle Beiträge der Rubrik 
DAV Luxemburg von
Stephan WONNEBAUER
Rechtsanwalt | Fachanwalt 
für Steuerrecht | Trier 

DAV Luxemburg

Das neue Steuerjahr beginnt!

Grenzgänger erhalten jetzt schon 
Erinnerungen des Finanzamtes, bis 
Ende März 2022 ihre Steuererklärung 
abzugeben. Das Datum März ist aller-
dings für die allermeisten Grenzgän-
ger nicht wirklich relevant. Es handelt 
sich also vielmehr um eine unver-
bindliche Bitte des Finanzamtes. 

Wichtig ist das Datum allerdings für 
alle Grenzgänger, die eine Individu-
alveranlagung beantragen müssen. 
Hiervon sind aber die allerwenigsten 
Grenzgänger betroffen. Diese kommt 
in Betracht, wenn der deutsche Ehe-
gatte viel mehr verdient, als der 
Grenzgänger. Mit der Individualver-
anlagung wird der Grenzgänger dann 
in der Steuerklasse 1 versteuert, die 
dann günstiger ist, als der globale 
Steuersatz mit dem hohen deutschen 
Einkommen.

Die Erinnerungen werden allerdings 
auch an ehemalige Grenzgänger ver-
sendet sowie an Grenzgänger, die vor-
mals die Steuerklasse 2 hatten.

Es gibt also keine direkte Verknüp-
fung zwischen der aktuellen Steuer-
klasse und den Erinnerungen. Grenz-
gänger, die die Steuerklasse 1 haben, 
müssen keine Steuererklärung abge-
ben. Sie können also getrost die Mah-
nung zur Seite legen.

Neu ab diesem Jahr ist die Möglich-
keit, die Steuererklärung online abzu-
geben. Anders als in den Vorjahren, 
wird hierfür nicht nur eine PDF-Vor-
lage zur Verfügung gestellt, die man 
dann online ausfüllt, sondern eine 
Eingabemaske auf Guichet.lu.

Allerdings benötigt man hierfür einen 
Luxtrust-Stick, um damit die Steuerer-
klärung auch persönlich unterschrei-
ben zu können. Dessen Beantragung 
ist etwas umständlich, wenn man ihn 
nur für die Steuererklärung benötigt. 
Wer den Stick auch anderweitig be-
nutzt, beispielsweise für seine Bank-
geschäfte, profitiert nun davon und 
hat ihn direkt zur Hand.
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Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz 
hat mit Urteil vom November 2021 
zum wiederholten Male entschieden, 
dass es die Verständigungsvereinba-
rung vom 07.09.2011 bezüglich der 
Abfindungen nicht für rechtswirksam 
hält. 

Die darauf ergangene Konsultations-
vereinbarung entfalte keine Rechts-
wirkung, weil sie den Bestimmtheits-
anforderungen nicht genüge. Der 
Rechtsstreit ist jetzt beim Bundes-
finanzhof anhängig. Grundsätzlich 
ist ein Gericht nicht an die Konsulta-
tionsvereinbarung gebunden, da es 
sich hierbei um Verwaltungsanwei-
sungen handelt. Für das Gericht ist 
lediglich das Doppelbesteuerungsab-
kommen bindend. 

Im vorliegenden Falle wurde eine 
Abfindung, obwohl sie im Rahmen 
eines Sozialplanes gezahlt wurde, in 
Deutschland besteuert. Das Finanz-
amt hatte die Besteuerung ursprüng-
lich aus einem ganz anderen Grund 
in Deutschland vorgenommen: Die 
Abfindung war nach einer besonde-
ren Vorschrift erteilt worden, wonach 
der Konjunkturausschuss einen Be-
schluss wegen Betriebsaufgabe fassen 
muss. Da der Grenzgänger diesen Be-
schluss nicht vorlegen konnte, wollte 
das Finanzamt die Abfindung besteu-
ern. Hiergeben erhob der Grenzgänger 
Klage. Das Gericht hatte mit seiner 
Entscheidung jedoch beide  Parteien 
überrascht. Finanzrichter interessie-
ren sich nicht für das gelebte Europa, 
sondern blicken allein auf das Gesetz. 
Ob das der Lebenswirklichkeit hilft, 
ist für sie offensichtlich zweitrangig.  

Abfindungen sind nach den OECD-
Musterabkommen grundsätzlich im 
Wohnsitzstaat zu versteuern. Die Ver-
ständigungsvereinbarung stellt dazu 
eine Ausnahme dar, um das Grenz-
gängertum zu fördern. 

Finanzgericht erkennt Verständigungs-
vereinbarung nicht an

Update 
Lohnsteuerkarten 2022

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gibt es eine Neuerung bei den Lohn-
steuerkarten.

Bis letztes Jahr musste der Arbeit-
nehmer dem Arbeitgeber seine Lohn-
steuerkarte vorlegen, damit dieser die 
richtige Steuerklasse zur Kenntnis 
nehmen und somit korrekt abrechnen 
konnte. Das geschah im Januar oder 
Februar. Nach der Steuerreform werden 
Steuerkarten von verheirateten Grenz-
gängern jedoch nun zusätzlich geän-
dert, sobald ein neuer Steuerbescheid 
vorliegt. Daraus ergibt sich dann 
jeweils ein neuer globaler Steuersatz. 

Bislang haben Grenzgänger jedoch 
oft nicht gewusst, dass sie jede neue 
Karte dem Arbeitgeber vorlegen müs-
sen. So kam es vor, dass Grenzgänger 
einen neuen Steuersatz beantragt 
hatten, die dann erhaltene neue Steu-
erkarte jedoch dem Arbeitgeber nicht 
vorlegten. Somit wurden die weiteren 
Monatsabrechnungen mit dem alten 
Steuersatz berechnet.

Mit der jetzigen Reform ändert sich 
das Prozedere. Der Arbeitgeber muss 
am Monatsende elektronisch die Da-
ten der Lohnsteuerkarte abrufen. Es 
kommt also nicht mehr darauf an, 
dass der Arbeitnehmer ihm diese 
Karte vorlegt. Der Arbeitgeber ist al-
so ab jetzt in eigener Verantwortung. 
Das birgt auch Vorteile. Denn oftmals 
mussten sie den Arbeitnehmer hinter-
herlaufen, um die Steuerkarte zu er-
halten. Wenn dann auch noch eine 
Kündigung während der Probezeit 
erfolgte, erhielten Arbeitgeber die 
Steuerkarte oftmals nie. Die Lohn-
unterlagen blieben also unvollständig.

Rentner müssen der Rentenversiche-
rung die Karte ebenfalls nicht vor-
legen. Es erfolgte schon immer eine 
automatische Übermittlung des Fi-
nanzamtes an die Rentenkasse. Aber 
auch hier kommt es vor, dass der 
neue Prozentsatz von der Rentenkasse 
nicht wahrgenommen wird. Grenz-
gänger sollten also stets ihre Steuer-
karten kontrollieren.

Es gab jetzt schon mehrere Hinweise 
von Gerichten, dass die Verständi-
gungsvereinbarung handwerklich mi-
serabel formuliert wurde. Im fernen 
Berlin besteht aber eine allgemeine 
Gleichgültigkeit gegenüber Luxem-
burg, denn man bessert nicht nach. 

Die Geschichte der Grenzgänger-
Besteuerung wird damit immer 
wieder neu erfunden.



„Läuft bei uns!“ 

Aufruf zur Teilnahme am Firmenlauf 2022
Der Saarbrücker Firmenlauf soll dieses Jahr am 24.06.2022 um 18 Uhr wieder statt-
fi nden. Nachdem wir als Verein 2019 zum ersten Mal an dem Firmenlauf teilgenommen 
haben, würden wir auch dieses Jahr gerne wieder ein Team auf die Beine stellen. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie für 
uns an den Start gehen und sponso-
ren auch in diesem Jahr wieder für 
Sie ein Laufshirt und die Teilnahme-
gebühr!

Anmeldungen bitte, mit Angabe Ihrer 
gewünschten Trikotgröße, bis zum 
19. Mai 2022 an info@saaranwalt.de. 
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

Und zum Warmlaufen: 
Mitmachen bei der virtuellen Laufgruppe!
Sie sind herzlich eingeladen, sich zur Vor-
bereitung auf die Teilnahme am diesjährigen 
Firmenlauf (in der Hoff nung, dass dieser 
stattfi ndet und der SAV wieder ein laufstarkes 
Team stellen kann) in einer virtuellen Lauf-
gruppe zu beteiligen. Es sollen ausdrücklich 
alle Kolleginnen und Kollegen angesprochen 
sein, egal wie fi t oder ob eine Teilnahme am 
Firmenlauf geplant ist. 

Die Laufgruppe wird über eine Gruppen-Lauf-
App koordiniert, die auch weitere Wettbewerbe 
ermöglicht. Die Beteiligung ist unverbindlich 
und verpfl ichtet nicht zur Teilnahme an einer 
Veranstaltung. 

Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen:

Brigitte Lambert | Rechtsanwältin
Lambert.brigitte@web.de 
06887 44 11 

Bitte vormerken: 24. Juni 2022

Das waren noch Zeiten: Firmenlauf 2019


